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TestRail Lizenzbedingungen 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bestimmungen sorgfältig durch.  

1. Gegenstand der Bedingungen 
Diese Lizenzbedingungen der Gurock Software GmbH - nachfolgend Gurock - regeln die Überlassung und 

Nutzung von TestRail - nachfolgend Lizenzprogramme. 

Der Vertrag zwischen dem Kunden und Gurock über den Softwaredownload oder die Lieferung der 

Lizenzprogramme kommt zustande, indem der Kunde, nach Produktentscheid, Bestellung und 

Lizenzzahlung die Lizenzprogramme heruntergeladen hat oder eine Auftragsbestätigung über die 

Lieferung per E-Mail oder Post erhält. 

Das Downloaden und jede Installation der Lizenzprogramme bedeutet die konkludente Annahme dieser 

Lizenzbedingungen. Der Download oder die Lieferung der Lizenzprogramme und die Einräumung von 

Nutzungsrechten daran sind ausdrücklich an die Beachtung dieser TestRail Lizenzbedingungen geknüpft. 

Eine ausdrückliche, schriftliche oder elektronische Zustimmung durch den Kunden ist nicht notwendig, um 

die Geltung dieser TestRail Lizenzbedingungen wirksam zu vereinbaren. 

2. Schutzrechte, Schutzrechtsvermerke 
Die Lizenzprogramme sind Eigentum von Gurock und durch Urheberrechtsgesetze, Schutzrechte, und 

andere nationale Rechtsvorschriften sowie Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum 

geschützt. 

Gurock behält sich alle Rechte, insbesondere Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte und andere 

gewerbliche und sonstige Schutzrechte an den Lizenzprogrammen, der Dokumentation und 

Veränderungen und Ableitungen davon vor. Der Kunde erhältlich lediglich ein Nutzungsrecht an den 

Lizenzprogrammen und Dokumentation und nicht das Eigentum.  

Kennungen, Marken, Schutzrechts- oder sonstige Rechtsinhabervermerke innerhalb der Lizenzprogramme 

dürfen weder entfernt noch verändert werden. Sie sind auf jeder Kopie mit zu übertragen.  

3. Nutzungsrechte 
Gurock räumt dem Kunden nach Registrierung und Zahlung der Lizenzgebühr das nichtausschließliche 

Recht ein, die Lizenzprogramme auf einem Server Computersystem zu installieren, zu laden und ablaufen 

zu lassen. Dabei muss für jede Person, die die Lizenzprogramme nutzt eine Lizenz erworben werden. Eine 

Lizenz ist somit personenbezogen. 

Der Kunde ist berechtigt zusätzlich eine Sicherungskopie und übliche Datensicherungen in angemessener 

Anzahl zu erstellen.  

Der Kunde ist weiterhin berechtigt die Lizenzprogramme so zu verändern, dass sie mit anderen 

Softwareprogrammen zusammenwirken können. 
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Im Falle einer zur Herstellung der Interoperabilität notwendigen Änderung oder zur Beseitigung eines 

Fehlers dürfen die Lizenzprogramme bearbeitet werden. 

Der Kunde ist berechtigt, die Lizenzprogramme insgesamt einmalig an einen Dritten weiterzugeben/zu 

veräußern. In diesem Fall wird der Kunde sämtliche von ihm etwa angefertigten Kopien der 

Lizenzprogramme an den Käufer bzw. Erwerber übergeben oder löschen. Die Lizenzprogramme dürfen 

weder vermietet, verleast, verliehen oder im Rahmen von Unterlizenzen überlassen werden.  

Zu einer weitergehenden Nutzung der Lizenzprogramme bedarf es einer zusätzlichen Rechtseinräumung 

durch Gurock. 

a) Besondere Bedingungen für das Lizenzprogramm TestRail Trial 
Diese Softwareversion wird dem Kunden ausschließlich zu Testzwecken überlassen. Die Weitergabe dieser 

Software an Dritte ist untersagt. Die Überlassung dieser Testsoftware erfolgt unter Ausschluss jedweder 

Gewährleistung und Haftung. 

b) Besondere Bedingungen für das Lizenzprogramm TestRail Beta 
Diese Softwareversion wird dem Kunden ausschließlich zu Testzwecken überlassen. Die Weitergabe dieser 

Software an Dritte ist untersagt. Die Überlassung dieser Testsoftware erfolgt unter Ausschluss jedweder 

Gewährleistung und Haftung. 

4. Verwendungs- und Nutzungsbeschränkungen 
Die Verwendung und Nutzung der Lizenzprogramme für militärische, atomtechnische, luftfahrt- und 

automobiltechnische Zwecke ist ausdrücklich untersagt. Sollen die Lizenzprogramme in einer der 

vorgenannten Bereiche oder in sonstigen softwaregesteuerten oder beeinflussten Bereichen, in denen 

das Leben oder die Gesundheit gefährdet sein können, direkt oder indirekt genutzt werden, so bedarf dies 

einer vorherigen ausdrücklichen Vereinbarung mit Gurock. 

5. Gewährleistung 
5.1 Die Dauer der Gewährleistung beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Download der 

Lizenzprogramme auf das Computersystem des Kunden oder dem Zugang des Datenträgers bei Lieferung.  

5.2. Softwarefehler sind ausschließlich reproduzierbare Fehler, deren Ursachen in Mängeln des jeweiligen 

Lizenzprogramms liegen und Abweichungen der Funktionalität des gelieferten Lizenzprogramms von der 

Dokumentation. 

5.3. Für Mängel der Lizenzprogramme leistet Gurock zunächst nach ihrer Wahl Gewähr durch 

Nachbesserung oder Bereitstellung eines neuen Softwarestandes. Anweisungen von Gurock zur 

Umgehung eines Softwaremangels stellen eine ausreichende Nachbesserung dar.   

5.4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung 

(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen 

Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden ein Rücktrittsrecht 

jedoch nicht zu.  

Wählt der Lizenznehmer wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den 

Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. 
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5.5. Als Beschaffenheit der Lizenzprogramme gelten grundsätzlich nur die sich in der Dokumentation des 

jeweiligen Lizenzprogramms befindlichen Angaben als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen 

oder Werbungen von Gurock stellen daneben keine vertragsgemäßen Beschaffenheitsangaben über die 

jeweiligen Lizenzprogramme dar.  

6. Haftung 
6.1 Zur Vermeidung von Schäden, die bei der Nutzung der Lizenzprogramme an gleichzeitig benutzten 

anderen Programmen oder gespeicherten Daten entstehen können, wird der Kunde rechtzeitig vor 

Einsatz/Nutzung der Lizenzprogramme die hiervon betroffenen Programme und Daten sichern und 

derartige Programme im Echteinsatz erst einsetzen, nachdem er sich von der einwandfreiem 

Beschaffenheit dieser Programme durch einen Test überzeugt hat.  

Gurock übernimmt keine Haftung dafür, dass die Lizenzprogramme den Anforderungen und Zwecken des 

Kunden genügen oder mit anderen von ihm ausgewählten und eingesetzten Programmen 

zusammenarbeiten.  

6.2. Gurock haftet - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Hiervon 

ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, wenn 

Gurock die Pflichtverletzung zu vertreten hat und sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 

grobfahrlässigen Pflichtverletzung von Gurock beruhen. 

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Gurock mit der Maßgabe, dass die 

Haftung auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt ist. Bei 

leichtfahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haftet Gurock nicht. 

Der typischerweise voraussehbare Schadensumfang übersteigt im Hinblick auf die Beschaffenheit der 

Lizenzprogramme in keinem Fall die Vergütung ohne Umsatzsteuer, die der Kunde für die Überlassung der 

Lizenzprogramme geleistet hat. 

6.3. Hat Gurock einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 

Lizenzprogramme übernommen, gelten die Haftungsausschlüsse und -begrenzungen nicht. 

6.4. Gurock haftet nach dem Produkthaftungsgesetz. 

7. Support 
Gurock ist zu einer Wartung der Lizenzprogramme nicht verpflichtet. Gurock wird allerdings nach ihrer 

Wahl in von Gurock festgelegten Abständen den Kunden Updates der Lizenzprogramme zur Verfügung 

stellen, solange der Support Plan des Kundens gültig ist. 

8. Werbung 
Der Kunde gestattet Gurock den Namen und das Logo seiner Organisation auf Gurocks Webseite und 

in anderen Werbematerialien als Kunde aufzuführen. Innerhalb von 30 Geschäftstagen nach 

schriftlicher Mitteilung entfernt Gurock den Namen und das Logo der Organisation des Kundens von 

Gurocks Webseite und unterlässt die Nutzung des Namens und Logos in anderen Werbematerialien. 
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9. Datenschutz 
Sämtliche an Gurock übermittelten Daten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes sowie 

des Teledienstdatenschutzgesetz zur Durchführung des Vertrages erhoben, gespeichert und verarbeitet. 

Sofern der Kunde nach vorherigem Hinweis nicht ausdrücklich einer Weitergabe an Dritte zugestimmt hat, 

werden Daten nicht an Dritte weitergegeben. 

10. Rechtswahl, Gerichtsstand, Schriftform, salvatorische Klausel 
10.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Das UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. 

10.2 Sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann im Sinne des deutschen Handelsgesetzbuches, 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder juristische Person des öffentlichen Rechts handelt, ist 

Soest, Deutschland ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus diesen TestRail Lizenzbedingungen 

entstehenden Streitigkeiten.  

10.3. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 

Änderung dieser Schriftformbestimmung.  

10.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser TestRail Lizenzbedingungen ganz oder teilweise nicht 

rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen dieser TestRail Lizenzbedingungen dadurch nicht berührt. Das gleiche gilt für den Fall, dass 

diese Bestimmungen eine Regelungslücke enthalten.  

Widerrufsrecht 
Bei Lieferung der Lizenzprogramme auf Datenträgern können Sie Ihre Bestellung innerhalb einer Frist von 

zwei Wochen nach Eingang der Lieferung durch Rücksendung der Datenträger widerrufen. 

Beim Download der Lizenzprogramme können Sie Ihre Vertragserklärung betreffend den Abschluss des 

Lizenzvertrages mit Gurock innerhalb von zwei Wochen ab Vertragsschluss ohne Angabe von Gründen in 

Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt aber frühestens mit Erhalt dieser 

Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der 

Datenträger. Der Widerruf und die Rücksendung sind zu richten an: 

Gurock Software GmbH 
Sauerstr. 18c 
D-59505 Bad Sassendorf 
Deutschland 
 
Das Widerrufsrecht bei Datenträgerlieferung erlischt, sobald die Verpackung geöffnet wurde. 

Das Widerrufsrecht bei Download-Lizenzprogrammen erlischt, sobald Ihnen der Schlüssel oder 

Downloadlink übersandt wurde und der Downloadvorgang begonnen wurde. Das Widerrufsrecht gilt nicht 

für Unternehmer. 


